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1.  
Wo sind die Vorgaben für die korrekte und vollständige Dokumentation 
in der Zahnarztpraxis geregelt? 
 

 
 § 630f BGB  

  
 Bundesmantelvertrag 

2.  
Ist die QM-Richtlinie so zu verstehen, dass die konkrete Ausgestaltung 
von QM spezifisch und abhängig von der personellen und strukturellen 
Ausstattung der Praxis erfolgen sollte? 
 

 
 Ja   Nein 

3.  
Ist es erforderlich, neben dem QM-Berichtsbogen auch praxisintern 
erstellte QM-Unterlagen einzureichen? 
 

 
 Ja   Nein  

4.  
Muss eine Heilmittelverordnung für Physiotherapie oder Logopädie auf 
dem vereinbarten Vordruck 9 „Zahnärztliche Heilmittelverordnung“ 
erfolgen? 
 

 
 Ja   Nein 

5.  
Werden alle Praxen im Abstand von zwei Jahren zur Einführung und 
Weiterentwicklung von QM in der Praxis befragt? 
 

 
 Ja   Nein 

6.  
Zählt eine Überweisung an einen Kieferorthopäden auf dem 
Arzneiverordnungsblatt (Muster 16) als Schnittstelle im Sinne des QM-
Schnittstellenmanagements? 
 

 
 Ja   Nein  

5 – 6 richtige Antworten = 2 Fortbildungspunkte 
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